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Strafurteile und übt die Aufsicht über alle Haft- und Straf
vollzugsanstalten aus.

§25
Die Staatsanwaltschaft wirkt im Begnadigungsverfahren 

nach Maßgabe der Gesetze mit.

§26
Die Staatsanwaltschaft führt das Strafregister. Die Til

gung von Strafvermerken und die Anordnung der Ertei
lung beschränkter Auskunft aus dem Strafregister auf der 
Grundlage der hierfür geltenden Gesetze obliegt ausschließ
lich ihr.

§ 2 7
Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1952 in Kraft. Einsprüche 

der Staatsanwaltschaft gemäß § 13 dieses Gesetzes sind nur 
gegen Maßnahmen zulässig, die nach Erlaß des Gesetzes 
vorgenommen werden.

Berlin, den 23. Mai 1952

Das vorstehende, vom Präsidenten der Volkskammer 
unter dem dreiundzwanzigsten Mai neunzehnhundertzwei- 
undfünfzig ausgefertigte Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den neunundzwanzigsten Mai neunzehnhundert
zweiundfünfzig

Der Präsident 
der Deutschen Demokratischen Republik 

W. Pieck


